
.:/ , 

210 Beiblatt ~eibla~t zur Parlamentskorresponde~~ 2<1 Feber 1955 

255/J Anfrage 

der Abg. Dr. H of en e der, Pr i n k e, Gr i e ß n e r ~nd Genossen 

an den Bundesminister für soziale VerwaltungJ 

betreffend die Schiodsgerichtsbarkeit in der Sozialversicherungo 

-.-.-.-
Der. Verfassungsgeriohtshof hat mit Erkenntnis vom15~ 7 .. 1953., 

G 3/53-8 - verlautbart als Nr.129 im 260 Stück des Bundesgesetzblattes, 

Jahrgang 1953, ausgegeben rum 21~8.1953 -, § 111 des Sozialversioherungs­

Uberleitungsgesetzes vom 12 .. 6.1947, BGBI. Nr. 142, als .verfassungswidrig 

a.ufgehoben. 

Es ist damit ein Instanzenzug an den Ve~altungsgeriohtshof beseitigt 

worden. Im Ansohluss daran entwiok~lte sioh eine Disparität und damit eine 

urtDofriedigendeGesetzesanwendung durch die Schiedsgerichte. Da die Aufhebung 

nach dem oben erwähnpen Vorfassungsgeriohtshoferkenntnis vorsorglich erst 

mit Ablauf des 15 .. 6.1954 in Wirksamkeit getreten ist, erwartete die rechtsu­

chende Bevölkerung hinsiohtlich ihrer Streitigkeiten aus dem Sozial versiche­

rungsrecht mit Sicherheit, dass das Bundßsministerium für soziale Verwaltung 

so rechtzeitig der gesetzgebenden Körperschaft eine entsprechende Regierungs~ 

vorlage entscheidungsreif zumitteln würde, dass die Rechtskontirr~ität auch 

über den 15.6.1954 hinaus gewahrt bleibt o 
. , 

ZUl;'Überraschung aller Interessierten ist das Bundesministerium für 

soziale Verwaltung in dieser Angelegenheit nicht nur völlig untätig geblieben, 

sondern hat nicht einmal die dringenden Vorstellungen des Hauptverbandes der 

österreichischen Sozialversicherungsträger beachtet oder' die Interessenver­

tretungen über seine Absichten informiert •. Als völlig unverständli C~'1 muss es 

a.ber bezeichnet werden, da.ss nicht 0inmal im 6" bis 9. Teil des Min:1.sterial­

entwurfes über das Allgemeine Sozia.lversicherungsgesetz (ASVG~) duroh das 

Bundesministerium für soziale Ve~valtung die Lpsung dieser besonders dring­

lichen Frage erörtert wurdG~ In den erläuternden Bemerkungen ~u § 345 des 

Entwurfes zum 6~ bis ge Teil wollen die Verfasser die Lösung dieses brennenden 

Problems einem Irbesonderen Gosot.z t! yorboJ:ml-ten und damt t offenbar einer parla­

mentarischen Erörterung und Regolu.ilg d10ser Frage .ausweichen .. Somit fehlt es 

infolge des Untätigbleibens deszustäurtigen Ressortministeriums seit dem 

15.6.1954: an einer Oberi:r..stanz;l die dio GleiGh!n~sstgkei t in den Entscheidun­

gen der Schiedsgerichte Sichorstol1c;l1.\vürde,>. Der VOl'wal tungsgerichtshof hat 
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bekanntlioh seit dem 15~6~1954 eine gr6sse Ze,hl bis dahin anhängiger und, 

unerledigter Fälle von g:'undsätzlioher Bedeutung unerledigt an die Versiche­

rungsträger zurückgereicht, und durch die Ver$chiedenheit der Judikatur bei 

den einzelnen Schiedsgerichten en~wickelte sich bundesländerweise eine 

d1sPa.rate Rechtsprechung~ was d~'ch rechtzeitiges Tätigwerden des dortigen 

Ministeriums unschwer "hätte vermieden werden können .. Es besteht kein Zweifel, 

dass durch überwiegend i~reführende Presseverlautbarungen - vornehmlich in 

der ",Arbeiter-Zeitung" vom Sonntag, den 23. Jänner 1955 - VerSicherte, Rent­

ner und somit die gesamte Öffentlichkeit beunruhigt wurdee Unter anderem 

wird behauptet, dass Bestrebungen :i.m Gange seien, die Schiedsgerichte über­

haupt abzuschaffen, und dass solche Bostrebungun von der "hohen BÜ:l"ckratie" 

und von einer ~olitischen Partei nahestehenden Beamten der Sozialversiche­

rungsinstitute gefördert werden., :!?agegen sollen laut der obigen Zeitungsmel­

dung der Hauptvorband dor Sozialversioherungsträger, der Gewerksohaftsbund 
I 

usw. Stellung nehmen, und es wird schliesslich das Justizministerium aufge-

fordert, Entwürfe auf Beseitigung d8:r Schiedsgerichte inden Papierkorb ~u 

befördern~ 

Gegenüber diesen BehauD'tungen wtrd als Beispiel für viele auf die 

Eingabe des Hauptverbandes der österrei~hischen Sozialvarsioherungsträger, 

Zl.21/l50/55 Ba/Be, vom 19~Jännor 1955 verwiesen, das vom Vizepräsidenten 
HU1lJl18 'I. . 

des Hauptverbandes ~> - Zentralsek:i:'etär der Gewerkschaft der Metall-

und Bergarbeiter,:", unterschri,eben ist" Darin wird ausgeführt, dass die 

Versicherungsträger mit Besorgnj,s die Entwicklung der Gesetzesanwendung durch 

die Sohiedsgeriohte der Soz:i.aJ.'li8I'sicherung verfolgen Und dass die sozial­

versioherungsrechtliche JudH::R.~~ur seitdem Wegfall einer Uberpri1fungs:i.nstanz 

der Schiedsgericht~ der So;:;ial vorsiche:rung e:Lnc unbefriedigende E~;t, ;icklung 

nimmt.. Es' seien nach Me:1.n'_mg dcs He.upt.verbandes Fehlentscheidungen vorgekom­

men, deren Gesetz:Jswid;l.'igl-:oi."I; offonkundig ist. Wei tera gäbe es E~tscheidun­

gen, die von dc:;: ,Tudikatv:!.' 8<,"::;~ ·VG:r.wr.:.l tungsgerichtshofes abweichen und die 

sich ebenso wie d.le Fällo 1mL",!:!.·sc}ü0dlj,cher Reohtsanwendung so häufen, 

dass - immer nach Ansicht d2~; Ihuptve::'bl1ndes - sioh !'geradezu eine Art' Lan­

desrecht in del' Sozi2J.vOI"s:1 ~:bcrlm.gll el1twickle~ Die Eingabe d&s Hauptverbandes 

der österreichischen So~,,:i.9J.VU::r.'fiir:;1:nr ... lr:,gsträger sohliesst mit folgender 

Feststellungg 

"Die hier angeführten Betspiele könnten beliebig vermehrt werden, siE;! 
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dU%ften Jßdooh genUgon, um die ohaotisohe Situation i. Bereioh der Recht­
sprech\Ulg dei" Sohiedsgerichte der Sozialversicherung e.utz\USeig~n. Um Versi­
chert$ und Versioherungsträger vor weiteren schweren J~ohteilen zu bewahren, 

riohtet daher der Rauptverband'an das :Bundesministerium für soziale Verwal­
tung da. dring~nde ,Ersuohen, naohdrückliohst darauf einzuwirken, dass wwitere 
Verzögerungen in der Durohführung der bea.bsichtigten Neuregelung des Reohts­
mittelwesene in Leistungssa.ohen vermieden werden," 

I 

Die gefertigten Abgeordneten riobten daher an den Herrn :Bundesminister 

tur soziale Verwaltung die 

A n t r A ~ e ;_' 

1.) Warum 1st das :Bundesministerium für soziale Ve~~altung zwischen dem 

21. August 1953 und dem heutigen Tage nicht tä.tig geworden und welohe sach­
lichen oder - unwabrsoheinlicherweise - politischen Schwierigkeiten hinderten 
inna3:halb . das vom VerfassUngsgerichtshof gesetzten Ja.hrestermine,s die Ausa.r-­

beitung einer die Reohtsei~eit sichernden Regierungsvorlage? 
2.) Wa.rum ist nicht wenigstens im Referentenentwurf zum 6. bis 9., Teil des 

. -
ASVG. eine Regelung angestrebt worden, da. doch spätestens mit diesem Gesetz 
1m Ra.hmen der beabsiohtigtEm einheitliohun Regelung der sozialversioherungs­

reohtlichen Materie das ~iohtige Problem einer Obarinsta.nzfUr die Schiedsge­
ri,chte sicherzust'ellen wäre? 

I • 

3.) Ist der Herr :Bundesminister für soziale Verwaltung in di~ser Angelegenheit, 
allein federführend oder hat er sich hier im Einvernehmen mit dem Herrn 
Bundesminister für Justiz zu bewegen, und - wenn der letztere Fa.ll zutrifft -
warum ist das Einvernehmen mit dem Justizministorium nioht sohon längst termin~ 
gemäss siohergestellt worden? 

.;. .... - ..... 
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